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Norm

StGB §157

Rechtssatz

Deliktsvollendung liegt dann vor, wenn wenigstens ein Gläubiger e ektiv benachteiligt wird. In den Fällen wirklicher

Vermögensverminderung tri t dies immer dann zu, wenn der Vermögensbestandteil aus dem exekutiv realisierbaren

Schuldnervermögen ausgeschieden ist, indem er etwa veräußert wurde.
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